
 
 

 

Fortbildungspunkte/Betrachtungszeitraum 

Auszug aus der Anlage 4 des Bundesrahmenvertrages 

 
 
2. Fortbildungsumfang / Fortbildungspunkte / Übertragung  
 
Die Fortbildungsverpflichtung richtet sich an den zugelassenen Leistungserbringer oder die  
fachliche Leitung.  
Es wird ein Punktesystem genutzt. Ein Fortbildungspunkt (FP) entspricht einer Unterrichtseinheit 
von 45 Min. Die Fortbildungsverpflichtung umfasst 60 FP im Betrachtungszeitraum von 4 Jahren, 
davon möglichst 15 Punkte jährlich. Eine Übertragung von Fortbildungspunkten auf einen 
folgenden Betrachtungszeitraum (vgl. Punkt 3.) ist nicht möglich.  
 
Ausnahme: Wurden im Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.07.2021 mehr als 15 FP erworben, sind 
davon bis zu 15 FP auf den Betrachtungszeitraum ab dem 01.08.2021 anzurechnen.  
 
 
3. Betrachtungszeitraum  
 
Der erste Betrachtungszeitraum beginnt am 01.08.2021 für alle zu diesem Zeitpunkt 
zugelassenen Leistungserbringer bzw. tätigen fachlichen Leitungen. Der 4-jährige 
Betrachtungszeitraum bezieht sich immer auf den einzelnen zugelassenen Leistungserbringer oder 
die fachliche Leitung.  
Der Betrachtungszeitraum ist für Zeiten, in denen der zugelassene Leistungserbringer oder die 
fachliche Leitung durch die Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen, Krankheit, Urlaub sowie 
bei Schwangerschaft/Mutterschaft/Elternzeit entsprechend der Dauer des Mutterschutzes/der 
Elternzeit nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG)/Bundeselternzeitgesetz (BEEG) oder einer 
Arbeitsunfähigkeit von über 3 Monaten verhindert ist, unterbrochen. Die Fortbildungspunkte sind in 
diesen Fällen für den verbleibenden Betrachtungszeitraum anteilig zu ermitteln.  
 
 

10. Nachweis  
 
Die Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung ist durch den zugelassenen Leistungserbringer auf 
Anforderung der Krankenkasse bzw. ihres Kassenartenverbandes nachzuweisen. Erfüllt der 
zugelassene Leistungserbringer bzw. die fachliche Leitung die Fortbildungsverpflichtung nicht 
fristgerecht innerhalb des Betrachtungszeitraumes von 4 Jahren, so hat er bzw. sie diese 
unverzüglich nachzuholen. Ergibt sich bei der Überprüfung durch die Krankenkasse bzw. ihres 
Kassenverbandes, dass der Fortbildungsverpflichtete die Fortbildungspunkte für jeden 
abgeschlossenen Betrachtungs-zeitraum ab dem 01.08.2021 dennoch ganz oder teilweise nicht 
nachweisen kann, setzt ihm bzw. ihr die Krankenkasse bzw. ihr Kassenartenverband eine 
Nachfrist von 12 Monaten.  
Die nachgeholten Fortbildungen werden nicht auf die laufende Fortbildungsverpflichtung 
angerechnet. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rechtlicher Hinweis zu der Vergabe von Fortbildungspunkten 
 

Die Fortbildungspflicht gemäß § 125 SGB V ist durch den vdek-Rahmenvertrag vom 12.12.2007 
umgesetzt worden und gilt daher ab 01.01.2008 bundesweit im Rahmen der Zulassung als 
Leistungserbringer für die Ersatzkassen. Anerkennungsfähige Fortbildungen müssen den 
Bestimmungen der Anlage 3 zu diesem Vertrag entsprechen. Dabei obliegt es jedem Anbieter von 
Fort- und Weiterbildungen, die Einhaltung der in der Anlage 4 zu den Rahmenempfehlungen des 
Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen genannten Kriterien selbst zu beurteilen; eine 
Möglichkeit, die Anerkennungsfähigkeit einer Maßnahme vorab verbindlich überprüfen zu lassen, 
existiert bislang nicht. 

 

PHYSIO-DEUTSCHLAND, Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK), Landesverband 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. hat in diesem Fortbildungsprogramm seine Angebote nach 
bestem Wissen und Gewissen 'bepunktet'. Dies bedeutet jedoch nur, dass wir eine Anerkennung 
der Fort- bzw. Weiterbildung in dem ausgewiesenen Umfang für richtig halten. Tatsächlich liegt aber 
die alleinige Entscheidungshoheit bei den Verbänden der Krankenkassen. Daher ist für die definitive 
Anerkennung der Fortbildungspunkte jegliche Gewährleistung durch den Deutschen Verband für 
Physiotherapie (ZVK), Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ausgeschlossen. 

 

Fortbildungspunkte im Bereich Prävention  
 
Vorbehaltlich der weiteren Verhandlungen mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
vergeben wir auch für Fortbildungen im Bereich Prävention die angegebenen Fortbildungspunkte, 
wobei zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob Fortbildungspunkte im Bereich Prävention von den 
Krankenkassen in vollem Umfang anerkannt werden. 

 


